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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

«Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind in einigen Branchen zur geduldeten und
lukrativen Realität geworden», konstatierte Nationalrätin Marianne Streiff-Feller (evp,
BE). Sie begründete damit ihre im Sommer 2020 eingereichte Motion zur Ergänzung des
Strafgesetzbuchs um einen Tatbestand der Arbeitsausbeutung. Viele
Ausbeutungssituationen würden von den geltenden rechtlichen Instrumenten nicht
erfasst, argumentierte sie, da etwa der Tatbestand des Menschenhandels nicht greife,
wenn Menschen aus wirtschaftlicher Not heraus «freiwillig» – und nicht weil sie dazu
gezwungen werden – unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiteten. Nach Ansicht des
Bundesrates erfasse das geltende Strafrecht die Arbeitsausbeutung jedoch
hinreichend, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. So könnten neben dem
Menschenhandel je nach Fall auch die Straftatbestände der Körperverletzung, der
Gefährdung des Lebens, der Drohung, der Nötigung oder Freiheitsberaubung, des
Betrugs und des Wuchers sowie Schutzbestimmungen für Arbeitnehmende aus dem
Arbeitsgesetz und dem Entsendegesetz anwendbar sein, erläuterte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter in der Frühjahrssession 2022 im Nationalratsplenum. Sie wies weiter
darauf hin, dass der Nachfolge-NAP nach der Auswertung des zweiten Nationalen
Aktionsplans gegen Menschenhandel einen Fokus auf die Ausbeutung der Arbeitskraft
legen werde. Mit 101 zu 80 Stimmen bei 8 Enthaltungen nahm der Erstrat die Motion
gegen die Opposition aus den Fraktionen der SVP- und der FDP-Fraktion an. 1

MOTION
DATUM: 02.03.2022
KARIN FRICK

Privatrecht

Mit der Überweisung eines Postulats Feri (sp, AG) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts über die Situation der Sexarbeiterinnen
und -arbeiter in der Schweiz. Die dadurch erhaltene Übersicht über die Aufsicht,
Voraussetzungen und Bedingungen der Sexarbeitenden in den Kantonen soll den
optimalen Schutz der Sexarbeitenden und Freier ermöglichen. Die Frage nach den
Sicherheitskosten im Zusammenhang mit käuflichem Sex strich die grosse Kammer
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwands für die Erhebung aus der Liste der zu
prüfenden Punkte. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, das
gemeinsam mit den bereits überwiesenen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162)
und Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332) beantwortet werden kann. 2

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Auch der Nationalrat setzte sich für die Bekämpfung des Menschenhandels ein und
überwies ein Postulat Streiff-Feller (evp, BE) diskussionslos. Der 2012 eingereichte
Vorstoss forderte zwar vom Bundesrat vorerst nur einen Bericht zur Bekämpfung des
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Hinter dem Postulat versteckt
sich jedoch das Anliegen Streiff-Fellers, auch in der Schweiz ein Prostitutionsverbot
einzuführen. Das bislang kaum beachtete Postulat erhielt durch den
Rotlichtmilieuskandal in der Zürcher Stadtpolizei politische Brisanz und entfachte eine
lebhafte Diskussion über das Verbot des käuflichen Sex. 3

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
NADJA ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2014 nahm der Nationalrat ein Postulat Fehr (sp, ZH)
diskussionslos an und beauftragte damit den Bundesrat, eine Länderstudie zu
Prostitution und Sexarbeit zu erstellen. Die Studie soll einerseits darlegen, wie die
untersuchten Länder, darunter Schweden, Ausbeutung und Menschenhandel in der
Prostitution und Sexarbeit bekämpfen und andererseits konkrete Massnahmen für die
Schweiz vorschlagen. Der Bundesrat will das Postulat Fehr in einem Bericht zusammen
mit den thematisch ähnlichen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162) und Caroni
(fdp, AR; Po. 13.3332) erfüllen. 4

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Im Juni 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen umfassenden Bericht zu Prostitution
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er erfüllte damit die
Postulate Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162), Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332), Feri (sp, AG;
Po. 13.4033) und Fehr (sp, ZH; Po. 13.4045), welche allesamt vom Bundesrat einen
Bericht im Bereich der Sexarbeit gefordert hatten. Der Nationalrat schrieb die
Postulate daraufhin im Sommer 2016 ab. 
Der Bundesrat sprach sich im Bericht deutlich gegen ein Verbot der Prostitution aus, da
dies die Prostituierten in den Untergrund verdränge, was für sie mit erhöhten Risiken
verbunden sei. Der Vergleich mit anderen Ländern, insbesondere mit Schweden, zeige
zudem, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung auch mit einem Prostitutionsverbot schwierig bleibe. Es bestehe aber in
der Schweiz durchaus Handlungsbedarf. Sehr viele der sich prostituierenden Frauen
zeigten physische oder psychische Krankheitssymptome und das Ausbeutungsrisiko sei
real. Ausserdem sei die Faktenlage zur sexuellen Ausbeutung in der Prostitution
bescheiden und die in dem Bereich zuständigen Kantone verzichteten aufgrund
mangelnder Ressourcen und tiefer Priorisierung weitgehend auf langfristige
Strukturermittlungen zur Aufdeckung von Menschenhandel. Um die bestehenden
Probleme anzugehen und eine Diskussionsgrundlage für das Parlament zu liefern, listete
der Bundesrat am Ende des Berichts 57 mögliche Massnahmen zum Schutz von
Prostituierten auf, wovon jedoch lediglich 14 auf Bundesebene durchführbar sind. 5

BERICHT
DATUM: 05.06.2015
ELIA HEER

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Streiff-Feller (evp, BE) ab, da der
Bundesrat das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu
Prostitution und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 6

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Der Bund müsse den Kantonen umgehend die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen,
damit diese im Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel 2017–2020
die benötigten Ressourcen für einen effektiven Kampf gegen den Menschenhandel
aufbauen können, so die Forderung einer Motion Streiff-Feller (evp, BE), die in der
Wintersession 2020 vom Nationalrat angenommen wurde. Der NAP sehe unter anderem
eine verstärkte Strafverfolgung vor, damit die Abschreckung glaubwürdig werde und
sich die Ausbeutung von Menschen nicht mehr lohne. Diese Strafverfolgung sei jedoch
komplex und ressourcenintensiv, weshalb sie gerade Kantone mit einem kleinen
Polizeikorps nicht ohne Unterstützung des Bundes effektiv betreiben könnten,
begründete die Motionärin ihren Vorstoss. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt, weil die Kantone bereits die Möglichkeit hätten, den Bund um
personelle, materielle, fachliche oder technische Unterstützung für die Strafverfolgung
in Menschenhandelsfällen zu ersuchen, unterlag damit im Nationalrat jedoch mit 108 zu
76 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Damit geht die Motion an den Ständerat. 7

MOTION
DATUM: 09.12.2020
KARIN FRICK

1) AB NR, 2023, S. 99 f.; Mo. 20.3630
2) AB NR, 2014, S. 541
3) AB NR, 2013, S. 511; BZ, 18.11. und 30.11.13; TA, 19.11.13; Bund, 29.12.13.
4) AB NR, 2014, S. 540; Po. 13.4045 
5) BBl, 2016, S. 2918; Bericht BR vom 5.6.15; TA, 6.6.15
6) BBl, 2016, S. 2918
7) AB NR, 2020, S. 2427
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